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Anlage 

−  

Anmerkung: Zur besseren Lesbarkeit wurde im folgenden Text das generische Maskulinum gewählt, 
mit den Ausführungen werden jedoch alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen.
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Teil I: Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche Auswirkungen der Planung 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Für einen Bereich im Norden der Stadt Schüttorf an der Straße „Alter Emsbürener Weg“ plant 
ein Grundstückseigentümer auf seinen Grundstücken die Erweiterung seines Reiterhofes.  

Für die Planung ist die Erweiterung des bereits bestehenden Sonderbaufläche mit der Zweck-
bestimmung „Reitsport“ im Flächennutzungsplan notwendig.  

Die Stadt Schüttdorf steht den Planungen positiv gegenüber, weil es eine sinnvolle Erweite-
rung des Reiterhofes darstellt.    

1.2 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen der Flächennutzungsplanänderung sind das Baugesetzbuch (BauGB), 
die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über 
die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (Planzeichenverordnung 
1990 - PlanzV), die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) und das Niedersächsische Kom-
munalverfassungsgesetz, jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung. 

1.3 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Änderungsbereich befindet sich im Norden der Stadt Schüttorf südlich der Bundesautob-
ahn A 30. Nördlich und östlich grenzt die Sonderbaufläche an die Straße „Alter Emsbürener 
Weg“. Südlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Grünflächen an die Sonderbaufläche, im 
Westen befindet sich das vom Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) entwickelte Biotop 
„Weiße Riete“. 

Die genaue Abgrenzung des Änderungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

1.4 Beschreibung des Geltungsbereiches und seiner Umgebung 

Der Änderungsbereich ist 6.649 m2 groß und wird zum Teil bereits für die Ausbildung, die 
Zucht und das Training von Pferden genutzt. Das Gebiet ist größtenteils durch ländliche Grün-
flächen geprägt, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Vereinzelt gibt es Wohnbebau-
ung in der Umgebung. Westlich in ca. 1,5 km Entfernung liegt der Quendorfer See, an dem 
auch ein Campingplatz und ein Ferienpark angeschlossen ist. Das Stadtzentrum befindet sich 
ca. 3 km südlich vom Änderungsbereich. 
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2 Kommunale Planungsgrundlagen 

2.1 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Schüttorf enthält für den Änderungs-
bereich keine Darstellungen. Östlich und südlich angrenzend sind bereits Sonderbauflächen 
dargestellt.  

2.2 Bebauungspläne 

Zurzeit existiert für den Reiterhof und seine geplanten Erweiterungen keinen rechtkräftigen 
Bebauungsplan, weshalb sich die Stadt Schüttdorf für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 98 „Sondergebiet Reitsport“ entschieden hat. 

3 Grundlagen für die Abwägung 

Um die konkurrierenden privaten und öffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Ab-
wägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB einstellen zu können, werden gemäß §§ 3 und 4 BauGB 
Beteiligungsverfahren durchgeführt. Eine Synopse über die Abwägung der Hinweise und An-
regungen aus den eingegangenen Stellungnahmen wird der Begründung beigefügt. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von 
Bauleitplänen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abzuwägen. Die Ergebnisse der Abwägung sind in der nachstehenden Tabelle sowie in den 
nachfolgenden Unterkapiteln dokumentiert. 

�

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Schüttorf mit der Markierung des Geltungsbereiches in roter Umrandung 
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3.2 Belange der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen.  

Das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (Änderung der Verordnung über das 
Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) mit Rechtskraft vom 17. Feb-
ruar 2017, zuletzt geändert am 07.09.2022) enthält keine plangebietsbezogenen Aussagen. 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises stellt den Änderungsbe-
reich als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft auf Grund besonderer Funktionen der Landwirt-
schaft, agrarstrukturelle Maßnahmen/Naturhaushalt und Landschaftspflege/Erholung, Gestal-
tung und Erhaltung des ländlichen Raumes dar. 

Mit der Ausweisung von Erholungsstandorten ist nicht nur eine Standortsicherung verbunden, 
sondern vor allem auch ein Entwicklungsauftrag: Lenkung intensiverer, landschaftsbezogener 
Erholungsaktivitäten, wie Reiten und Kanuwandern, zur Vermeidung einer Beeinträchtigung 
von Natur und Landschaft  

Das Freizeit- und Erholungsangebot des Reitsports wird durch die Änderung des Flächennut-
zungsplanes erweitert und der Standort gestärkt. 

Zusätzlich wird der Stadt Schüttorf als Grundzentrum definiert. Die Grundzentren sind Orte zur 
Deckung des allgemeinen täglichen oder kurzfristigen Bedarfs (Grundversorgung des Nahbe-
reichs).  

Die Erweiterung ist in dem geplanten Gebiet richtig verortet. Die Planung entspricht der regio-
nalplanerischen Zielsetzung eines Vorranggebietes Erholung. 
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3.3 Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

Die vorliegende Planung soll die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
erfüllen.  

Der Standort befindet sich im Nahbereich vereinzelter Wohnhäuser, jedoch abseits von groß-
flächiger Wohnbebauung. Auf dem Reiterhof sind bereits betriebsbezogene Wohnnutzungen 
vorhanden, eine Ausweitung ist nicht geplant. Die Wohngebäude befinden sich in einer Ent-
fernung von mindestens 100 m zur Autobahn Osnabrück – Amsterdam, sie sind durch Stall-
gebäude vor Straßenverkehrslärm von der BAB geschützt.  

Die Nutzungen des Reiterhofes sind nicht lärmintensiv und schutzwürdige Nutzungen wie 
Wohnen im Außenbereich sind erst im weiteren Umfeld vorhanden.   

Es wird durch die Erweiterung nicht von einer wesentlichen Erhöhung von Lärm-, Geruchs- 
oder Staubimmissionen ausgegangen.  

3.4 Belange sozialer und kultureller Bedürfnisse, Belange des Bildungswe-
sens und von Sport, Freizeit und Erholung 

Durch die geplante Flächennutzungsplanänderung wird der Reitsportbetrieb erweitert und 
dient nicht nur dem freizeitmäßigen Reitsport, sondern auch der Erholung.  

Damit wird den Bedürfnissen nach Freizeiteinrichtungen und Erholung nachgekommen. 
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2��*�������<���������� ������	�mit der Markierung des Geltungsbereiches in 
blauer Umrandung 
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3.5 Belange des Orts- und Landschaftsbildes 

Das Orts- und Landschaftsbild ist durch die bestehenden baulichen Anlagen bereits geprägt 
Mögliche Neubauten oder Erweiterungen bestehender Gebäude sowie eine Ausweitung der 
reitsportorientierten Nutzungen stellen insofern keinen erheblichen Eingriff in das Orts- und 
Landschaftsbild dar.  

3.6 Belange von Natur und Landschaft, Eingriffsregelung 
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3.7 Belange der Wirtschaft 
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3.8 Belange der Landwirtschaft 
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3.9 Technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung 
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3.10 Oberflächenentwässerung 

Auf Baugenehmigungsebene ist nachzuweisen, wie die schadlose Oberflächenentwässerung 
erfolgen soll. Die Flächen des Reiterhofes bieten ausreichend Möglichkeiten, auch eine offene 
Rückhaltung von zusätzlich anfallendem Oberflächenwasser sicherzustellen. 

3.11 Belange des Verkehrs  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt weiterhin über die Straße „Alter Emsbürener Weg“. 
Der Anschluss an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt über die ca. 4,1 km entfernte An-
schlussstelle Schüttorf-Nord der Bundesautobahn A 30 östlich des Plangebietes. 

3.12 Belange des Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge 

Die Überprüfung des Hochwasserrisikos unter Zuhilfenahme der Niedersächsischen Umwelt-
karten ergibt, dass der Änderungsbereich nicht durch Hochwasser gefährdet ist. Er liegt nicht 
innerhalb eines Überschwemmungsgebietes. 

Im Ergebnis ergibt sich für das Plangebiet aus den Gefahrenkarten sowie aus den Risikokarten 
in keinem der drei Hochwasserszenarien eine Betroffenheit. Belange des Hochwasserschut-
zes stehen dem Vorhaben somit nicht entgegen. 
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3.13 Belange der ausreichenden Versorgung mit Grün- und Freiflächen 
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3.14 Belange des Bodenschutzes 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bergrechtlichen Erlaubnisfeldes „Bentheimer Wald“ 
der NDEWG GmbH. Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich verliehene Berechti-
gung zum Aufsuchen und zur Gewinnung von Erdwärme. 

Einschränkungen für Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben sich hierdurch nicht. Es 
bestehen keine Bedenken gegen die Änderung. 

3.15 Kampfmittel 

Bisher liegen keine Informationen zu vorhandenen Kampfmitteln vor. 

3.16 Altlasten 

Nach dem NIBIS-Kartenserver, letzter Zugriff am 01.03.2023, befinden sich innerhalb des Pla-
nungsgebietes keine Altablagerungen oder Rüstungsaltlasten.  

Sollten sich bei den weiteren Planungen, bei der Erschließung oder bei der Bebauung Hin-
weise auf weitere schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten ergeben, so ist dieses un-
verzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises mitzuteilen. 

4 Flächennutzungsplan – Darstellungen 

Der Flächennutzungsplan wird entsprechend der grundsätzlichen städtebaulichen Zielsetzung 
gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Reiterhof“ 
dargestellt.  

5 Ergänzende Angaben 

5.1 Städtebauliche Übersichtsdaten 

Der Änderungsbereich weist insgesamt eine Größe von 6.649 m2 auf. 
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5.2 Daten zum Verfahrensablauf 

Beschluss über den Entwurf und die Öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB der Planung: 

Ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
und Beteiligung der Fachbehörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Satzungsbeschluss durch den Rat  

Die Begründung ist der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes beigefügt. 

Schüttorf, den  

Der Bürgermeister 
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Teil II: Umweltbericht 

1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Um-
weltschutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rah-
men einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Hierbei sind vor allem die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu be-
rücksichtigen und die in § 1 a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die Ergebnisse 
der Umweltprüfung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplanes in die Abwägung einzu-
stellen. 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Die 
nachfolgende Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an der Anlage 1 des BauGB.  

Im Anhang ist eine tabellarische Übersicht über die in der Umweltprüfung untersuchten und 
ermittelten Umweltauswirkungen dargelegt. Vertiefende Angaben sind den folgenden Kapiteln 
zu entnehmen. 

1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Für einen Bereich im Norden der Stadt Schüttorf an der Straße „Alter Emsbürener Weg“ plant 
ein Grundstückseigentümer die Erweiterung seines Reiterhofes.  

Für die Planung ist die Erweiterung des bereits bestehenden Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung „Reitsport“ im Flächennutzungsplan notwendig.  

1.2 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Planung 

Nachfolgend werden gemäß Anlage 1 des BauGB die in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgesetzten Ziele des Umweltschutzes, soweit sie für den vorliegenden Bauleit-
plan von Bedeutung sind, dargestellt.  

Weiterhin wird aufgeführt, inwieweit diese Ziele im Rahmen der vorliegenden Planung berück-
sichtigt werden. 

Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung bei der Aufstellung 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Bauleitpläne ... sollen dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln sowie den Klima-
schutz und die Klimaanpassung, insbeson-
dere auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern sowie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die 
städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
[§ 1 Abs. 5 BauGB] 
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Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere zu berücksichtigen ... die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung ... [§ 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB] 
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Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere zu berücksichtigen ... die Be-
lange der Baukultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten 
Ortsteile, Straßen und Plätze von geschicht-
licher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes ... [§ 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB] 

6��� D�����
��������� 
������ ��� �����4
����� ������
�����7�������������
�����
&�����
������� *;����� ����������
��� ���
���3�9����������������+�����
�
���������
)����/� �	��� ����� ��� *�����
��  ������
�
��� +�����
� �	� <�����
��������� ��� ���
2���������4����E������������
���*����

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins-
besondere zu berücksichtigen ... die Erhal-
tungsziele und der Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes … [§ 1 Abs. 6 Nr. 7. b) 
BauGB] 
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Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden; dabei sind zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbar-
machung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf 

Durch die Flächennutzungsplanänderung 
wird eine bedarfsorientierte Neuversiegelung 
ermöglicht. Landwirtschaftliche Nutzungen 
sind im Änderungsbereich nicht vorgesehen.
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das notwendige Maß zu begrenzen. Land-
wirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwe-
cke genutzte Flächen sollen nur im notwen-
digen Umfang umgenutzt werden. [§ 1a 
Abs. 2 BauGB] 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll 
sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen 
werden. [§ 1 a Abs. 5 BauGB] 
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Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres ei-
genen Wertes und als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen 
im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze 
so zu schützen, dass 

• die biologische Vielfalt, 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts einschließlich 
der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. [§ 1 Abs. 1 
BNatSchG]
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Schutzgebiete und geschützte Objekte nach Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches oder direkt angrenzend befindet sich kein Schutzgebiet 
oder nach Naturschutzrecht geschütztes Objekt. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet 
Heidfeld liegt rund 1 km nördlich des Änderungsbereiches."

Die Flächennutzungsplanänderung verursacht keine negativen Fernwirkungen, die die 
Schutzziele und Zwecke beeinträchtigt. 

Ziele des speziellen Artenschutzes Aufgrund der Komplexität der artenschutz-
rechtlichen Vorgaben wird die Vereinbarkeit 
der Planung mit den Zielen des speziellen 
Artenschutzes in einem gesonderten Kapitel 
(s. Kap. 1.3 des Umweltberichtes) darge-
stellt.

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

�
"�� +����������������3���������	�����(	)���/�����
������1��	���������+���������������(	)���*�������+�����

,>�
������3�����:�"-�



�:� ��	�
�	���������������������������������
�����������
� �

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Was-
ser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter sollen vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen geschützt werden. [vgl. § 1 
Abs. 1 BImSchG] 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Be-
einträchtigungen seiner natürlichen Funktio-
nen (Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorga-
nismen; Bestandteil des Naturhaushaltes, 
insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen, Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften, insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers) sowie 
seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte so weit wie möglich vermie-
den werden. [vgl. § 1 und § 2 Abs. 2 
BBodSchG] 
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Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

Zweck dieses Gesetzes ist   

den Wald a. wegen seines wirtschaftlichen 
Nutzens (Nutzfunktion), b. wegen seiner Be-
deutung für die Umwelt… (Schutzfunktion) 
und c. wegen seiner Bedeutung für die Erho-
lung der Bevölkerung (Erholungsfunktion) zu 
erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und 
seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung 
nachhaltig zu sichern. [§ 1 NWaldLG Nr.1] 

Für die vorliegende Planung nicht relevant.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Küs-
tengewässer und Grundwasser) sollen durch 
eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 
als Bestandteile des Naturhaushalts, als Le-
bensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutz-
bares Gut geschützt werden. [vgl. § 1 WHG]
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1.3 Ziele des speziellen Artenschutzes – Artenschutzprüfung (ASP) 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten.  

Diese Verbote richten sich zwar nicht an die Ebene der Bauleitplanung, sondern untersagen 
konkrete Handlungen. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist allerdings zu prüfen, ob die 
artenschutzrechtlichen Vorgaben die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern oder ob die 
Verträglichkeit durch Vermeidungsmaßnahmen oder (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen 
hergestellt werden kann. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind die Verbote des im Rahmen der Bauleitplanung nur anzu-
wenden, sofern und soweit Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäische Vogel-
arten betroffen sind. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf diese 
Artenvorkommen. 

Gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten er-

heblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-

haltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zu-

griffsverbote).

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um die Umsetzung eines nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässigen Vorhabens im Sinne von § 18 Abs.2 Satz 1 BNatSchG handelt, 
gilt gemäß § 44 Abs.5 Satz 2 BNatSchG: Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 
92/43EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten und solche Arten betroffen, die in 
einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind7, liegt ein Verstoß ge-
gen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-
einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 
für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung 
bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 
werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fanges wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die 
Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf 
den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-
trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 
Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betrof-
fen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen 
die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote nicht vor.  

1.3.1 Relevante Arten, Situation im Plangebiet 

Für die Beurteilung der artenschutzrechtlichen Aspekte wurde eine faunistische Potenzialana-
lyse durchgeführt. 

Vögel: Die Gehölze sind potenziell als Bruthabitat für Gehölz- und Höhlenbrüter geeignet. Auf-
grund der intensiven Nutzung des Geltungsbereiches sind lediglich störungstolerante Arten zu 
erwarten. Das Vorkommen von Offenlandbrütern kann aufgrund der vertikalen Strukturen 
(Meidungsradien) mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

In der Umgebung des Geltungsbereiches sind Vorkommen von gehölz-, höhlen-, und gebäu-
debrütende Vogelarten nicht ausgeschlossen. 

Fledermäuse: Mögliche Tagesverstecke für Einzelindividuen an den vorhandenen Bäumen 
lassen sich nicht vollständig ausschließen.  

�
%�� �����?�����!�������
������A�#��7������+����� +�����</����������������������*������
��
���������
��F�����4

�����'�����)�����
������G����������)����/����
���������������!����



�"� ��	�
�	���������������������������������
�����������
� �

In der Umgebung des Geltungsbereiches sind Quartiere von Fledermäusen nicht auszuschlie-
ßen. 

Sonstige Artgruppen: Vorkommen von streng geschützten Arten, z.B. Säugetiere (ausgenom-
men Fledermäuse), Farn- und Blütenpflanzen, Amphibien, Libellen oder Heuschrecken sind, 
aufgrund der Ausstattung des Habitats einerseits und der Lebensraumansprüche anderer-
seits, nicht zu erwarten. 
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Die tabellarische Übersicht wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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